
G l a s b r u c h v e r s i c h e r u n g

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag die strassenseitigen
Auslagenscheiben (Mehrscheiben/ Isolierverglasung) offenbar aus purer
Zerstörungswut eingeschlagen.....

Charakteristik - Deckungsumfang

Ersetzt wird der Schaden, der am versicherten Glas selbst durch Zerbrechen
entstanden ist. Beschädigungen an der Oberfläche des Glases wie z.B. Kratzer oder
Schrammen sind nicht im Deckungsumfang enthalten, auch für Schäden an den
Fassungen und Umrahmungen der Gläser wird nicht gehaftet.

Aufgrund besonderer Vereinbarung sind zusätzlich versicherbar:

♦ Schäden durch Gewalttätigkeiten anläßlich einer öffentlichen Ansammlung oder
Kundgebung

♦ Kosten zur Beseitigung und Wiederanbringung von Hindernissen (z.B.
Schutzgitter)

♦ Kosten einer erforderlichen Notverglasung und Kosten für Gerüste

Bitte beachten Sie:

Sämtliche Scheiben eines Gebäudes können auch nach dem Gebäudeneubauwert
versichert werden. Bei dieser Art der Glasbruchversicherung sind ausgenommen
einer Geschäftsverglasung je nach Variante Scheiben und Mehrscheiben-
Isolierverglasungen bis zu z. B. 6m2 versichert und auch die Kosten einer
Notverglasung und Gerüstung enthalten.

Weiters gibt es die Möglichkeit einer Pauschalversicherung, die
Versicherungsschutz gegen Bruchschäden an sämtlichen zum Betrieb gehörenden
Glastafeln einschließlich der Innenverglasung und der Firmenschilder (auch
Steckschilder sowohl aus Glas als auch aus Plexiglas) bietet. Für die
Höchstentschädigung pro Glastafel sind mehrere Varianten vorgesehen und ist zu
beachten, daß im Rahmen des Höchstentschädigungsbetrages auch die Kosten
einer eventuell erforderlichen Notverglasung zu berücksichtigen sind.

Das vorliegende Merkblatt stellt eine allgemeine Information dar. Ein Ableiten auf einen konkreten Versicherungsschutz im Einzelfall
ist aufgrund der Vielzahl der am Markt möglichen Ausgestaltungen des Versicherungsvertrages nicht möglich. Das Merkblatt soll
vielmehr den Zweck haben, eine qualifizierte Hilfe im Gespräch mit dem Versicherungsfachmann Ihres Vertrauens (siehe auch die
Liste der Ansprechpartner) zu sein. Eine Garantie für Vollständigkeit und Risikoabdeckung im Einzelfall kann daher nicht
übernommen werden.


